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Beschwerdeentscheidung 

Der unabhängige Finanzsenat als Finanzstrafbehörde zweiter Instanz hat durch das Mitglied 

des Finanzstrafsenates 1, Mag. Peter Maurer, über die Beschwerde der X-GmbH, vertreten 

durch Y, gegen die Erledigung des Finanzamtes Innsbruck vom 24. Juli 2006, SN Z, betreffend 

die Zuziehung der Nebenbeteiligten gemäß § 122 Abs. 1 des Finanzstrafgesetzes (FinStrG) zu 

einem Finanzstrafverfahren des Finanzamtes Innsbruck 

zu Recht erkannt: 

1. Die Beschwerde wird gemäß § 156 FinStrG als unzulässig zurückgewiesen. 

2. Der Beschwerdeführer wird mit seinem Antrag, der Beschwerde aufschiebende Wirkung 

zuzuerkennen, auf diese Entscheidung verwiesen. 

Entscheidungsgründe 

Mit Erledigung vom 24. Juli 2006 hat das Finanzamt Innsbruck als Finanzstrafbehörde erster 

Instanz zu StrafNr. Z gegen A, B-Straße, wegen § 49 Abs. 1 lit. a FinStrG ein 

verwaltungsbehördliches Finanzstrafverfahren eingeleitet. Mit Erledigung desselben Datums, 

StrafNr. Z, hat das Finanzamt Innsbruck die Beschwerdeführerin diesem Finanzstrafverfahren 

als Nebenbeteiligte zugezogen. 

Gegen diese Erledigung richtet sich die – gleichlautend beim Finanzamt Innsbruck und beim 

Unabhängigen Finanzsenat, Außenstelle Innsbruck, eingebrachte – fristgerechte Beschwerde 
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der Nebenbeteiligten, datiert mit 18. Juli 2006, in welcher im Wesentlichen wie folgt vorge-

bracht wurde: 

Die A zur Last gelegte Abgabenverkürzung sei nicht gegeben, weiters habe er Selbstanzeige 

erstattet. Daher entbehre auch die Zuziehung der Beschwerdeführerin als Nebenbeteiligte 

jeglicher Grundlage. 

Zur Entscheidung wurde erwogen: 

Gemäß § 151 Abs. 1, 1. Satz FinStrG steht das Rechtsmittel der Berufung gegen Erkenntnisse 

zu. Gegen alle sonstigen im Finanzstrafverfahren ergehenden Bescheide, soweit nicht ein 

Rechtsmittel für unzulässig erklärt ist, ist gemäß § 152 Abs. 1, 1. Satz FinStrG als Rechtsmittel 

die Beschwerde zulässig. 

Gemäß § 161 Abs. 1 FinStrG hat die Finanzstrafbehörde zweiter Instanz, sofern das Rechts-

mittel nicht gemäß § 156 FinStrG zurückzuweisen ist, grundsätzlich in der Sache selbst zu 

entscheiden. Gemäß § 156 Abs. 1 FinStrG ist ein Rechtsmittel durch Bescheid zurückzuweisen, 

wenn das Rechtsmittel nicht zulässig ist oder nicht fristgerecht eingebracht wurde.  

Gemäß § 122 Abs. 1 FinStrG hat die Finanzstrafbehörde erster Instanz Haftungsbeteiligte, 

deren Haftung in Anspruch genommen werden soll, dem Verfahren zuzuziehen, wenn ihr 

Aufenthalt bekannt ist. 

Der Zuziehung des Nebenbeteiligten nach § 122 Abs. 1 FinStrG kommt jedoch kein Bescheid-

charakter zu; es handelt sich bei dem in Beschwerde gezogenen Schreiben des Finanzamtes 

Innsbruck als Finanzstrafbehörde erster Instanz lediglich um die Bekanntgabe der Person des 

Beschuldigten und der diesem zur Last gelegten Tat (§ 122 Abs. 1 letzter Satz FinStrG). Man-

gels normativer Wirkung dieses Schreibens kann dieses daher auch nicht mit Rechtschutzein-

richtungen, wie sie in Rechtsmitteln vorgesehen sind, bekämpft werden. 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 

Innsbruck, am 6. September 2006 


